
F ried hofsgebü hrensatzu ng 

für den Friedhof Saaleck 

im Evangelischen Kirchengemeindeverband Kösen-Saaleck 

Der Gemeindekirchenrat des Evangelischen Kirchengemeindeverbandes Kösen-Saaleck hat auf­

grund von § 44 Absatz 1 des Kirchengesetzes Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in 

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz - FriedhG) vom 20. November 

2020 (ABI. EKM 2020 S. 228), in seinen Sitzungen am 23.08.2023 und 07.08.2024 die folgende 

Satzung beschlossen: 

§ 1

Ruhefristen1 

Für den Friedhof in Saaleck gelten folgende Ruhefristen: 

1. für Erdbestattungen 20 Jahre,

2. für Urnenbestattungen 20 Jahre.

§2

Gebühren 

(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistungen sind ausschließlich dem

Friedhofsträger vorbehalten.

(2) Tarife:

1. 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

Grabberechtigungsgebühren 

Erwerb des Nutzungsrechts entsprechend der Zuordnung im 
Gesamtplan jeweils pro Jahr der Nutzung 

Erdgrabstätten 

Erdwahlgrabstätte, einstellig 

(1 Sarg und Aufbettung bis zu 2 Urnen) 

Erdwahlgrabstätten, mehrstellig 

(2 Särge und Aufbettung bis zu 4 Urnen) 

Kindergrabstätten 

Erdwahlgrabstätten für Kinder, je Grabstelle 

Euro 

23,00 

46,00 

1.2.1.1 Erdwahlgrabstätten für Kinder vor Vollendung des 2. Lebens- 10,00 
jahres 
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